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Beschlusstitel:
Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes "Obere 
Havel/Obere Tollense" der Stadt Mirow

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung der Stadt Mirow beschließt gemäß § 22 Abs. 3 Ziffer 6 KV M-V die Satzung über die Erhebung 
von Gebühren zur Deckung der Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“ der Stadt 
Mirow und billigt die Kalkulation .

Finanzierungsvorschlag:
Kostenstelle/Kostenträger
Sachkonto

Haushaltsjahr Soll Ist

55203/6900000/442590000 2022 169.000,00 66.957,00

Bemerkungen: Im Haushaltsplan 2022 sowie mittelfristig bis zum Jahr 2025 wurden 169.000 EUR als Ertrag pro 
Jahr geplant. 

Begründung:
Eine Neubewertung des § 9 (Öffentliche Bekanntmachungen) der Hauptsatzung der Stadt Mirow vom 10. Dezember 
2019, zuletzt geändert durch die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 22.03.2022, macht es aufgrund der 
fehlerhaften Bekanntmachung erforderlich, dass die Satzung neu beschlossen und bekannt gemacht wird. Das 
rückwirkende Inkrafttreten begründet sich mit noch nicht abgeschlossenen Sachverhalten.

Handelt es sich um Mängel, die von vornherein die gesamte Satzung erfassen – wie dies etwa bei Bekanntmachungs-
mängeln der Fall ist -, können bloße Änderungen einzelner Vorschriften auch dann keine Heilung der geänderten noch 
ein „Wiederaufleben“ der nicht geänderten Satzungsteile bewirken, wenn diese ihrerseits formgerecht erfolgen. Im 
Ergebnis bedarf es einer erneuten Beschlussfassung über eine vollständige Satzung und danach entsprechend einer 
vollständig neuen Veröffentlichung dieser Satzung.

Es ist erforderlich, die Vorlage am 24.05.2022 zu behandeln, um sich derzeit in Bearbeitung befindenden 
Widerspruchsverfahren abschließen zu können.

Vertreter Abstimmungsergebnis
Beratungsfolge Sitzungsdatum Ö/N gew. anw. ja nein enth. ausg. Zuständigkeit
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Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot aufgrund des § 24 KV MV

Henry Tesch
Bürgermeister Siegel
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Satzung 

über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge 

des Wasser- und Bodenverbandes 

„Obere Havel/Obere Tollense“ für die Stadt Mirow 

 

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV MV) vom 

13.Juli 2011 in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V Seite 777), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467) und der §§ 1, 2 und 6 

des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V Seite 146), zuletzt geändert durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V Seite 166, 179), sowie dem Gesetz über die die Bil-

dung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04. August 1992 (GVOBl. M-V Seite 
458), letzte berücksichtigte Änderungen: Anlage neu gefasst durch Verordnung vom 14. August 

2018 (GVOBl. M-V Seite 338) und dem Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserver-

bandsgesetz – WVG) vom 04. August 1992 (BGBl. Seite 405, zuletzt geändert durch Artikel 1 G 

vom 15.05.2002 (BGBl. Seite 1578) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Mirow 

vom 25.05.2022 folgende Satzung erlassen:  

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Die Stadt Mirow ist gemäß § 2 GUVG für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen 
gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“. Sat-

zungsmäßige Aufgaben des Verbandes sind die Unterhaltung und Bewirtschaftung der in seiner 

Unterhaltungslast befindlichen Gewässer zweiter Ordnung und der dazugehörigen Anlagen nach 

Maßgabe der §§ 61 und 62 des Landeswassergesetzes von Mecklenburg-Vorpommern (LWaG). 

 

(2)  Die Stadt Mirow hat dem Verband „Obere Havel/Obere Tollense“ auf Grund des Gesetzes 

über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 

405) und der Verbandssatzung Verbandsbeiträge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung der Aufga-

ben erforderlich ist. Die zu leistenden Verbandsbeiträge bestehen in Geldleistungen. 

 
(3) Die Mitgliedschaft besteht für alle Grundstücke in der Stadt Mirow, die im Einzugsbereich des 

Wasser- und Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“ liegen.  

 

§ 2 Gebührengegenstand 

 

(1) Die von der Stadt Mirow nach § 1 Abs. 2 zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach den 

Grundsätzen der §§ 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) des Landes Mecklenburg-

Vorpommern durch Gebühren denjenigen auferlegt, die Einrichtungen und Anlagen des Verban-

des in Anspruch nehmen oder denen der Verband durch seine Einrichtungen, Anlagen und Maß-

nahmen Vorteile gewährt. 
Als bevorteilt in diesem Sinne gelten gemäß § 3 Satz 3 GUVG die Eigentümer, Erbbauberechtigten 

oder sonstigen Nutzungsberechtigten der grundsteuerpflichtigen Grundstücke im Gebiet der Stadt 

Mirow. Es gilt der bürgerlich-rechtliche Grundstücksbegriff. 

 

(2) Zum gebührenfähigen Aufwand gehören neben den Verbandsbeiträgen auch die der Stadt 

Mirow durch die Gebührenerhebung entstehenden Verwaltungskosten. 

 

(3) Zu den Gebühren nach dieser Satzung wird nicht herangezogen, wer für das jeweilige Grund-

stück an den Verband selbst Verbandsbeiträge zu leisten hat. 
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§ 3 Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(1) Die jährliche Gebühr bemisst sich nach Größe und Nutzungsart der Grundstücke im Gebiet 

der Stadt Mirow. 

 

(2) Maßgebend für die Ermittlung der Gebühr sind die katasteramtlichen Eintragungen zum 

01.01. des Jahres für das Grundstück, für das die Gebühr erhoben wird. Soweit eine katasteramtli-

che Größenfeststellung nicht nachgewiesen werden kann, erfolgt eine Schätzung durch die Stadt 

Mirow.  

 

(3) Die jährliche Gebühr beträgt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(4) Als Zuschlag zur Gebühr nach § 3 Abs. 3 werden für die Grundstücke bzw. Teilgrundstücke, 

welche sich im Einzugsbereich der Schöpfwerke des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Ha-

vel/Obere Tollense“ befinden folgende Schöpfwerksgebühren erhoben: 

SW Blankenförde 11,80 EUR/ha 

SW Kakeldütt 41,90 EUR/ha 

SW Leussow / Ort 12,60 EUR/ha 
SW Leussow / Neufeld 16,90 EUR/ha 

SW Leussow / Zeithensee 12,50 EUR/ha 

SW Roggentin I 11,60 EUR/ha 

SW Roggentin II 20,20 EUR/ha 

SW Peetsch 45,10 EUR/ha 

SW Starsow 13,00 EUR/ha 

 

§ 4 Gebührenschuldner 

 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung der Gebührenschuld Eigentümer, 
Erbbauberechtigter oder sonstiger Nutzungsberechtigter eines Grundstückes ist, für das § 2 Abs. 1 

Nr. 2 GUVG die gemeindliche Mitgliedschaft anordnet. 

Nutzungsarten   Gebühr  ja ha  Bezeichnung  

31300 12,90 EUR  Garten 

31600 6,50 EUR  Brachland 

34000 12,90 EUR  Heide 

36000 12,90 EUR  Sumpf 

11000..17300 25,80 EUR  Wohn-,/ Industrie- und Gewerbeflächen ... 

18000..18321 12,90 EUR  Sport 

18330..18331 12,90 EUR  Campingplatz 

18400..18470 12,90 EUR  Grünlangen 

19000..19002 12,90 EUR  Friedhof 

21000..23030 25,80 EUR  Straßenverkehr./Weg/Platz 

24000..26010 12,90 EUR  Bahn/Flug-/Schiffsverkehr 

31100..31200 12,90 EUR Acker- und /Grünland 

32100..3300 6,50 EUR  Wald/Gehölz 

37000..37020 6,50 EUR  Unland, Vegetationslose Fläche 

41200..41400 - EUR  Fluss/Kanal/Bach/Graben 

43000..43200 6,50 EUR  Stehendes Gewässer, See, Teich 
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(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend 

ihrem Miteigentumsanteil gebührenpflichtig. 
 

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

 

(4) Gebührenschuldner haben alle für die Veranlagung erforderlichen Angaben wie Änderungen 

der Eigentumsverhältnisse oder Nutzungsverhältnisse oder Änderungen der katasteramtlichen 

Eintragungen unverzüglich bei der Stadt Mirow einzureichen. Sie haben bei örtlichen Feststellun-

gen der Stadt Mirow die notwendige Unterstützung zu gewähren. 

 

§ 5 Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit 

 

(1) Die Gebühren entstehen am 01.01. jeden Jahres. Erhebungszeitraum für die Gebühren ist das 

Kalenderjahr.  

 

(2) Die Gebühren werden zu je einem Viertel des Jahresbeitrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. 

August und 15.November fällig. Kleinbeträge, wenn diese fünfzehn Euro nicht übersteigen, wer-

den am 15. August mit ihrem Jahresbetrag fällig. Bei erstmaligen oder nachzuzahlenden Gebühren 

sind diese einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  

 

(3)  Die Gebühren können im Rahmen der allgemeinen Bescheide über Grundbesitzabgaben 
(kombinierte Erhebung) durch die Stadt Mirow von den Gebührenpflichtigen angefordert werden. 

 

(4) Die Festsetzung gilt solange weiter, bis ein neuer Bescheid über die geänderte Bemessung 

ergeht. 

 

§ 6 Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 4 Abs. 4 vorsätzlich oder fahrlässig die zur Veranlagung 

erforderlichen Angaben nicht bis zum 31.12. eines jeden Jahres bei der Stadt Mirow einreicht. Die 

Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro belegt werden. 
 

§ 7 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 13.05.2022 in Kraft. 

 

Mirow, den 24.05.2022 

 

 

 

Henry Tesch 
Bürgermeister 

 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, 

können diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die 

Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften. 



 

 Kalkulation  

zur 

 

Satzung 

der Stadt Mirow 

über die Erhebung von 

Gebühren zur Deckung der 

Beiträge des Wasser- und 

Bodenverbandes 

„Obere Havel/Obere Tollense“ 

 

 

Kalkulationszeitraum 

2016-2020 



Gebührenkalkulation zur Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge

des Wasser- und Bodenverbandses "Obere Havel / Obere Tollense"

für die Stadt Mirow

Kate-

gorie
Bezeichnung

Nutzungsarten

ALKIS

Mitgliedsfläche

in ha
x

Zu-/

Abschläge

in %

=
Beitrags-

einheit (BE)

Beitrags-

einheit in ha
Gebühr  je ha

260 Wald/Gehölz 32100..33000 7.485,1288 -50 0,5 3.742,5644 6,50 €                

261 Unland, Vegetationslose Fläche 37000..37020 81,4975 -50 0,5 40,7488 6,50 €                

262 Wohn-/Industrie-,Gewerbesfl. 11000..17300 329,2813 +100 2 658,5626 25,99 €              

263 Garten 31300 52,8170 1 52,8170 12,99 €              

264 Straßenverk./Weg/Platz 21000..23030 256,8349 +100 2 513,6698 25,99 €              

265 Acker/Grünland 31100..31200 4.509,2638 1 4.509,2638 12,99 €              

266 Brachland 31600 794,4134 -50 0,5 397,2067 6,50 €                

267 Sport 18000..18321 37,7178 1 37,7178 12,99 €              

268 Campingplatz 18330..18331 8,4230 1 8,4230 12,99 €              

269 Heide 34000 0,6969 1 0,6969 12,99 €              

272 Sumpf 36000 34,8120 1 34,8120 12,99 €              

275 Grünlangen 18400..18470 56,1769 1 56,1769 12,99 €              

276 Bahn/Flug-/Schiffsverk 24000..26010 21,0572 1 21,0572 12,99 €              

278 Fluss/Kanal/Bach/Graben 41200..41400 64,8599 -100 0 0,0000 -  €                 

291 Stehendes Gewässer, See, Teich 43000..43200 1.210,6692 -50 0,5 605,3346 6,50 €                

299 Friedhof 19000..19002 7,3216 1 7,3216 12,99 €              

Summe: 14.950,9712 10.686,3731

Verbandsbeitrag 129.985,40 €     

Arbeitsaufwand

Stunden / Jahr 142,00

Verrechnungssatz

lt. Gebührenerlass MV 62,50 €              

Verwaltungskosten: 8.875,00 €         

Gesamtkosten: 138.860,40 €     

Summe BE

zur Berechnung 10.686,3731

Gebühr €/BE 12,99 €              Beitragseinheit (BE) x Gebühr €/BE = Gebühr €/ha



Gebührenkalkulation zur Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge

des Wasser- und Bodenverbandses "Obere Havel / Obere Tollense"

für die Stadt Mirow

Schöpfwerk
Durchschitt

 Ist-Aufwand
ha

 Verwaltungs-

gebühr 
Aufwand ges. €/ha

Jahr 2016 2017 2018 2019 2020

Blankenförde 2.837,80 €    2.373,01 €    3.254,09 €    2.368,16 €  1.636,27 €  2.493,87 €    260,1636 584,01 €          3.077,88 €         11,83 €  

Kakeldütt 2.554,70 €    2.429,43 €    2.989,57 €    5.589,75 €  3.197,67 €  3.352,22 €    84,3824 189,42 €          3.541,64 €         41,97 €  

Roggentin II 19.081,08 €  10.024,22 €  27.564,70 €  4.779,27 €  7.109,50 €  13.711,75 €  760,5226 1.707,21 €       15.418,96 €       20,27 €  

Roggentin I 4.435,08 €    4.917,54 €    10.453,08 €  2.226,91 €  4.448,21 €  5.296,16 €    554,8302 1.245,47 €       6.541,64 €         11,79 €  

Leussow/ Zeithensee 413,66 €       630,57 €       795,54 €       740,08 €     357,70 €     587,51 €       56,8838 127,69 €          715,20 €            12,57 €  

Leussow/ Neufeld 529,59 €       965,47 €       1.053,66 €    440,91 €     622,56 €     722,44 €       49,1976 110,44 €          832,88 €            16,93 €  

Leussow/ Ort 459,25 €       1.139,57 €    1.460,08 €    657,41 €     774,92 €     898,25 €       86,0727 193,21 €          1.091,46 €         12,68 €  

Peetsch 1.562,03 €    2.299,77 €    3.661,21 €    1.818,53 €  2.848,72 €  2.438,05 €    56,8355 127,58 €          2.565,64 €         45,14 €  

Starsow 4.378,59 €    3.950,46 €    5.882,20 €    3.385,22 €  2.640,87 €  4.047,47 €    374,1841 839,96 €          4.887,43 €         13,06 €  

Summe: 2.283,0725 5.125,00 €       
Arbeitsaufwand

Stunden / Jahr 82,00
Verrechnungssatz

lt. Gebührenerlass MV 62,50 €

Verwaltungskosten: 5.125,00 €

Gesamtkosten: 5.125,00 €
Summe ha

zur Berechnung 2.283,0725

Gebühr €/ha 2,24 €

Ist Aufwand  -  lt. Abrechnung 
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